
 

Ausstellungs-Ordnung 
 

§ 1 Alle Aussteller erkennen mit ihrer Meldung die VDH-Ausstellungs-Ordnung an. 

 

§ 2 Zugelassen sind nur Boxer, die in ein von der FCI anerkanntes Zuchtbuch oder Register 
eingeschrieben sind und das vorgeschriebene Mindestalter von 3 Monaten am Tag der Ausstellung 
vollendet haben. 

 

§ 3 Die Abgabe der Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühren und zur Anerkennung der 
Ausstellungs-Ordnung. Erfolgte Anmeldungen können nicht zurückgezogen werden. Die 
Ausstellungsleitung ist berechtigt, Meldungen ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen. 
Erfüllungsort ist der Ort der Ausstellung. Zahlungsort der Sitz der Ausstellungsleitung oder ggf. der 
Ort der Ausstellung. 

 

§ 4 Bei Meldungen für Champion- oder Gebrauchshunde-Klasse muss der Berechtigungsnachweis 
(Kopie der Champion-Bestätigung, der Leistungsurkunde) der Meldung beigefügt werden, da sonst 
der Hund in die Offene Klasse versetzt wird. 

 

§ 5 Die Ahnentafeln der gemeldeten Boxer sind mitzubringen und auf Anforderung vorzulegen. 
 

§ 6 Alle teilnehmenden Boxer müssen nach den gesetzlichen Bestimmungen gegen Tollwut geimpft 
sein. Ein Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung ist mitzuführen. Die Impfung muss mindestens 30 Tage 
vor der Ausstellung erfolgt sein. 

 

§ 7 Hunde, für die eine Annahmebestätigung (Zulassung) nicht erteilt worden ist, bissige, kranke, 
krankheitsverdächtige, mit Ungeziefer behaftete Hunde, dürfen nicht in das Ausstellungsgelände 
eingebracht werden. 

 

§ 8 Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, Programmänderungen vorzunehmen. Ebenso können 
Zuchtrichter-Umbesetzungen vorgenommen werden. 

 

§ 9 Für das rechtzeitige Vorführen der Boxer sind die Aussteller selbst verantwortlich. Die Boxer dürfen 
nicht vorzeitig aus dem Ausstellungsgelände entfernt werden. 

 

§ 10 Der Aussteller haftet für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die durch seinen Hund 
verursacht werden. 

 

 

Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig 

kupierte Hunde 
 
Nach der neuen Tierschutz-Hundeverordnung gilt 
ab 1. Mai 2002 ein Ausstellungsverbot für folgende 
Hunde aus dem In- und Ausland: 
 
1. Ohren kupiert nach dem 01.01.1987. 
 
2. Rute kupiert nach dem 01.06.1998. 
 
3. Das Ausstellungsverbot gilt nicht in den 

Ausnahmefällen, wenn eine medizinische 
Indikation vorliegt; eine entsprechende 
Bescheinigung ist der Meldung beizufügen. 

 

Dog show ban for dogs cropped contrary to 

animal protection law 
 
In accordance with the „Tierschutz-Hundever-
ordnung“ (animal protection dog regulations) from 
May 1

st
, 2002 the following dogs will be banned 

from participating at dog shows both at home and 
abroad: 
 
1. Ears cropped after 01.01.1987. 
 
2. Tail cropped after 01.06.1998. 
 
3. The ban is not enforced in exceptional cases if 

a medical indication is known, the 
corresponding certification must be enclosed 
together with the entry. 

 

 

Spezial - Rassehunde - Ausstellung 
am 31. Oktober 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meldestelle und Ausstellungsleitung: 
Rosemarie Menzel, 
Hildburghäuser Weg 34, 65931 Frankfurt 
Telefon/Fax: 069 – 365193 
e-Mail: info@bk-frankfurt.de 
Homepage: www.bk-frankfurt.de 
 

Veranstaltungsgelände: 
Übungsgelände, Am Oberforsthaus 11, 
60528 Frankfurt-Niederrad (in unmittelbarer 

Nähe der Commerzbank-Arena) 
 

Richter: 
Peter Holzhausen – Rüden 
Ginette Hufschmid – Hündinnen 
Änderungen vorbehalten. 
 

Einlass: 8.30 Uhr 

Beginn: 10.00 Uhr 

 
 
Anwartschaften und Medaillen werden 
nach den gültigen Bestimmungen 
vergeben. 
 
Jeder platzierte Hunde erhält einen 
Preis; jeder ausgestellte Hund eine 
Urkunde und eine Erinnerungsgabe. 
 
Bitte überweisen Sie das Meldegeld auf 
die genannte Bankverbindung. Bei 
Annahme der Meldung erhalten Sie 
eine Bestätigung, die am Tag der 
Ausstellung vorzulegen ist. 
 
Bitte die Ausstellungs-Ordnung be-
achten! 

 

Meldeschluss: Montag, 25. Oktober 2010 

mailto:info@bk-frankfurt.de
http://www.bk-frankfurt.de/


Katalog-Nr.    
 
Einlauf-Nr.    

Bitte mit Schreibmaschine oder deutlicher Druckschrift ausfüllen! 
Please fill in with block letters 
 

Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig kupierte Hunde – Bitte Rückseite beachten! 
Dog show ban for dogs cropped contrary to animal protection law – Please turn over! 

Kupiert (cropped)  Ohren (ears)  Rute (tail) 
 Med. Indikation (Bescheinigung ist beizufügen)/Medical indication (Certificate must be enclosed) 

 

Name des Hundes: ____________________________________________________ 
Name of the dog 
 

Zuchtbuch-Nr.: _____________________ Wurftag: _____________________ 
Pedigree-No Date of Birth 
 

Titel, Ausbildungskennzeichen: ________________________________________ 
Title, working certificate 
 

Vater: _______________________________________________________ 
Sire 
 

Zuchtbuch-Nr.: _______________________________________________________ 
Pedigree-No 
 

Ausbildungskennzeichen: _____________________________________________ 
Working certificate 
 

Mutter: _______________________________________________________ 
Dame 
 

Zuchtbuch-Nr.: _______________________________________________________ 
Pedigree-No 
 

Ausbildungskennzeichen: _____________________________________________ 
Working certificate 
 

Züchter mit Anschrift: _____________________________________________ 
Breeder / Street / 

Residence / Country _____________________________________________ 
 

Besitzer mit Anschrift: _____________________________________________ 
Owner / Street / 

Residence / Country _____________________________________________ 
 

Telefon: ____________________________ Fax: _________________________ 
 

Zuchtgruppe / Nachzuchtgruppe: 
Breeders group (team), Progeny Group 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 per Fax bereits gemeldet / I have sent a fax before 
 
 
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Ordnung (siehe Rückseite) zu kennen und diese zu beachten und 
versichert, dass er nicht von BK- oder VDH-Veranstaltungen ausgeschlossen ist. / The submission of the entry-form shall be 
regarded as exhibitor’s declaration stating that he/she knows the show regulations (see reverse) and will obey them. 

Die Klasse, in der der Hund gemeldet wird, ausfüllen und Endbetrag sofort überweisen! 
Kto.-Inhaber: Boxer-Klub Gr. Frankfurt – Kto.-Nr. 308420 – BLZ 51250000 – Taunus Sparkasse 
Für Auslandsüberweisungen: Iban: DE53512500000000308420 - SWIFT-BIC: HELADEF1TSK 

Vorkasse wird belohnt! Bei Zahlungseingang auf dem o.g. Konto bis zum 28.10.2010 ent-

fällt der Tageskassenzuschlag von 5,00 €! Beachten Sie die Banklaufzeit von bis zu 3 
Werktagen bei Überweisungen innerhalb Deutschlands! Auslandsüberweisungen abweichend! 
Für verspätete Überweisungen haftet der Aussteller! 

 

 Rüde (Dog)  Hündin (Bitch) 

 gelb (yellow)  gestromt (brindle)  weiß (white) 

 

 Babyklasse (3 – 6 Monate) 10,00 €  € 
 Baby class, 3-6 month 
 

 Jüngstenklasse (6 – 9 Monate) 15,00 €  € 
 Minor puppy class, 6-9 month 
 

 Jugendklasse (9 – 18 Monate) 20,00 €  € 
 Puppy class, 9-18 month 
 

 Zwischenklasse (15 – 24 Monate) 20,00 €  € 
 Intermediate class, 15-24 month 
 

 Offene Klasse (ab 15 Monate) 20,00 €  € 
 Open class from 15 month 
 

 Gebrauchshundeklasse (ab 18 Monate) 20,00 €  € 
 Working class, with recognized working certificate 
 

 Championklasse (ab 15 Monate) 20,00 €  € 
 Champion class, with recognized Champion Title 
 

 Veteranenklasse (ab 8 Jahre) 10,00 €  € 
 Veteran class 
 

 Zuchtgruppe / Nachzuchtgruppe Kostenlos 
 Breeders group (team) and progeny group 
 

●  BK-Grundgebühr für jeden Hund  3,00 € 
 

●  VDH-Grundgebühr für jeden Hund  1,00 € 
 

●  Katalog (1 Pflichtexemplar / Aussteller)  2,00 € 
 

Tageskassengebühr 5,00 €  € 
(entfällt bei rechtzeitigem Zahlungseingang) 
 

Gesamtsumme:  € 

 

Datum/Date   ____________________________ Unterschrift/Signature   ____________________________ 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=class

